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F. Sicherheits-, Gesundheits- und Bestattungs¬
wesen.
I. Polizei.

Der Chef der König ! Polizet -Dir Jtion de Pohzei ^ eidvominissar,
Die Stadt ist in Fohze .resiere ng e imt^ ^ ^tzmänner.

Polizei-Wachtmeister und einei ste ht der Polizei-Inspektor,

ÄL SÄ « . » -
Jen dafür gegebenen In . trult .on . ., . » geführt.

iS — S‘KÄ “ -J — >
und tägliche Revision der Herbeige , Erneuerung der Quittung »-* »-

3 gffiSSTk * . Tatbestandes d„ cl, Ver . ebamng

4. SÄ,tÄi - » * - * - ”" J
des Tatbestandes . , , ,i: fl prfnrdßrlichön Fest - j

-- - ***»*» |
6 . B« ShMg » B der « « * • » Im* « - —f

geschriebenen Sicberbeitsinassiegeln . -tätlichen Pubrwesens ; i

besonderen Vorschriften , insbesondere Revision ciei und

mtht ederSt ktndlhankwirtschaften , soweit in den letzteren

x«. sssrs a . d

”•£ ä :ä .« . «; e“ss,S »s : :
Mineralölen , der Trödler Gesindevermieter « n ^^ emgen
die fremde Rechtsgeschäfte besorgen (Rechtsnorm me

* SÄT -i«*«*“ .
feftSöSST«

Die Ä2ÄÄ L ttA ' lÄ

. i . für den Geschäftsbedarf liefern zu massigen PreisenDrucksachen Carl Schnegelberger&Cie., Mai ktstra
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eine \ erbindung . mit der betreffenden Polizei -Revier -Wache heroestoii * rv

«du* bÄJZ ”Ä '"Ä "i %TJ° rßt ‘7r«-'i’r u«•

um den fm die Vemaltong der Feldpolizei erwachsenden Kostenbetrag emS

Abteilung . . . 1 Sj & Z  pÄ . b̂ .tUfa

~Ä - v5̂ Ä53SiJ !är
. . s Leitei der Kriminal -Abteilung ist ein Polizeirat ' bestellt rv

r l El ”j ^ sondere » Gewerbe -Kommissariat mit 1 Polizei -Kommissar als Vor

. ääää er,edigt die,,i ^-
Hierzu gehören:

Abteilung  I,

E <Frr ..^ n^ ^ nÄ ' 8Ä,n ^ 7 '' 1 ' 6a !7 n^ ITT • f  ftf " ** * -®“
des Personals ). 5 . Werkstätten *^ Kleidend
und Konditoreien (Arbeits - und Ruhezeiten des Conat w i ^
Backwarenverhäufer (Brotpreise , Anbringung der Brottaxen ’nsw .)B  8 ‘ Ow!
ndische OruDen und Brüche . 9. Rechtskonsulenten und Auskunfteien in Hoch
« " taassT und dGcwhic£ i,!S8l3 reR n - ^ '»«'bihen - und Hypotheken -Agentem

häuser ; unter Zugrundelegung de/verordnung voTTnov ^ Wot'  Tf AuMb ^̂

Abteilung  II.
der ,lJ' E^ ebung und Absendung der Nahrungsmittelproben und Anfertigung
>j Fhffnlf hf a ST rpu° ^ 0 1!* Un<  Begleitschreiben . 2 Fleischereien (Kontrolle^
•n Kmfuh fremden Fleisches (Kontrolle ). 4 . Ueberwachung des Viehseuchen-
und^ Rn ’ u 6ZT ' ll 61 * Uf  o r »n< dl?sselben »geordneten Maassnahmen . 5 Gast-
un 1 Händlers aHungen b. Anbringung der Plomben an Bierdruckvorrichtungen
(iÄ Q iT ' Thermalbäder usw . 8. Friseur -, Barbier - und Haarsclmefdt
in dt 9. Ueberwachung der Impftermine . 10. Erstattung von Anzeigen
Strafeachen H SRe et ^ " 'v die . Bearbeitung der in diesen entstandenen
Sch u d®s Veterinärbüros auf dem Schlachthofe an den

lachttagen . 1- Kontrolle des Lierhandels mittelst eingeführter Klärlampen.

II . Feuerwehr.
Die Feuerwehr setzt sich zusammen aus:

a. Der Berufsfeuerwehr . — b. Der freiwilligen Feuerwehr.
Die gesamte Feuerwehr ist dem Branddirektor unterstellt.

o w Ufm fe “f l we h r : Leiter derselben ist der Branddirektor
_ Machtmeister , b Oberfeuermänner , 49 Feuermänner , 12 Pferde’
ausserdem Reserve mit 21 Reservefeuermänner . ’io ««i v^itmormanner.

3 F ,l,rA" Fahrze ?s e." 5* ehen zur  Verfügung : 8 komplette Löschzüge mit ie
r ahrzeugen und ein Wagen zur Hebung gestürzter Pferde . J

b. Freiwillige Feuerwehr:  45 Mann stark ; dieselben bilden
PlattMstrassc 1'^ 1Unge" zwar in  Klarenthal und obere

Feuersicherheitswachen werden gestellt:

Familien - Hfcr ^ ^ c ‘Verl °bun9Sbnefe . Hochzeitseinladungen usw .)
fertigen Carl Schnegelberger & Cie . . Marktstrasse 26
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1. Hoftheatwl Wachtin .lOMrm .u.7MfvnnI 4. 1, obfrm . ' >Manu

Dle  Ä “ » Ä ' f . . , T .d =, da,ah Telephon<- § t^ -AKW =^ . äb
Rufnummer nötig.

Benutzung der Feuermelder:

Verzeichnis 4er Feuer« ,der und der im ° . . üz der 8eh,d- s. i heii. dlicheu Pers. u. m
>Kurhausplatz

Aarstr . '- 2 Alte Kolonade
Albrechtstr . 1 _ j Krankenhaus Frauenpavillon

f Krankenhaus (Küchenbau ) •
| fKrankenhaus (Chirurg Abteilung). . u . ao i Auo-enheilanstalt

Am Römertor 2 .
j Arbeitshaus(Mainzerstr. 148a,
i Archiv (Mainzerstr . 80)
Artilleriekaserne , vor der Wachtstube,
v Bachmeyerstr . 11 (Blindenanstalt ),
t Bahnhofstr . 15 (Regierung ) .
| Bahnhofstr . 20 (Göbel Autogar .)
Beausite (Schlüssel hat der Heizer der

der Nerobergbahn)
Bierstadter Str ., Ecke Bodenstedt Str.
Bleichstr . 40
Blücherplatz 3 , ,
Blumenthalstrasse Manteuffelschule.
f Dotzheimer Str. 9 (Lvceum)
t Dotzheimer Str . 19 (Kaisersaal 1.
Dotzheimer Str . 41 . n . t ,.
Dotzheimer Str . 106 (Schlüssel Dotz

heimer Str. 108, Beamtenwohn

Dotzheimer Str . 146 (Schlüssel Dotz
heimer Str. 146, Schluss)

Emilienstr , Ecke Kapellenstr.
Fmser Str ., Ecke Hellmundstr.
Ecke Rhein u. Wilhelmstr.
Frankfurter Str . 22

+' Friedrichstr . 16 (Glaser, Privatmelder)
f Friedrichstr .20(Vorschussverein ) .
f Friedrichstr . 36 (Krekel)
Göbenstr . 13

GustavFreytagstr . gegenüberNr .ll (Mast)
Gartenstr . 9
Gustav Adolfstr ., Ecke Hartingsti.
Gneisenaustr. 35
Geisbergstr . 36
Geisbergstr . 5
Herderstr . 15
Johannisbergerstr . ?
Karlstr . 12
Klarentaler Str. 10
t Kranzplatz 9 (Hotel Rose)

fKrankenhaus (unirmg
Kapellenstr . 42 (Augenheilanstalt)
Kochbrunnenplatz
f Kochbrunnenplatz 1 (Palasthotel)
Königl . Theater:

1. Eingang
2. Vor dem Balletsaal .
3. Schneiderei
4. Vestibül
5. Bühne

Kaiser Friedrich -Ring 32
f Kirchgasse 35 (Kaufh . Schneider)
f Kirchgasse 39 (Kaufh . Blumenthal)
f Kirchgasse 45 (Kaufbaus Bormass)
f Kirchgasse50(FouragebandlungMeyei)
f Kurhaus. __
f Kaiser Fricdrich -Rmg 79 (Landeshaus)
Lahnstr . Ecke Walkmühlstr.
t Langgasse 1 (Hildner)

1 Langgasse 38 Kaiser Friedrich Bad
Langgasse 42 Hotel Adler
f Lissingstr . 16 (Kreishaus)
Lorcher Schule

fLuiÄr . 42 1Residenztheater
Bülinenhaus, i. Zuschauerhaus)

Mainzer Str . 18
Mainzer Str . 60
f Mainzer Str . 142 (Gaswerk)
Mainzerstr. 144 Elektrizitätswerk
f Mainz-r Str .160 (Rossel L Schwarz)
Manteuffelschule • _
Martinstr , Ecke Frankfurter Str.
Möhringstr . 1
Moritzstr.. Ecke Albrechtstr
f Mühlgasse 1 (Herrnmühle)
Mühlgasse 6
Michelsberg 18
Nerotal 45

im

Nerotal 40

nzplatz 9 (Hotel Kose; + Neroberg (Hoteleingang)
+ Privatmelder. Doch werden auch da Feuermeldungenangenommen.

Kataloge, Broschüren, Jahresberichte , Ver 1a9®̂ rk^ ^ / 26.Svknegelkei -gei ' Ä Cie ., marmsirasse zo
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Nerobergstr . 5
Nerostr . 29
Nettelbeckstr . 12
Oranienstr . 9 (Schule)
Parkstrasse gegenüber Hessstrasse
Parkstr .. gegenüber Bodenstedtstr.
Platterstr . 72
Platterstr . 170 (Schlüssel bei Hofheinz

Platterstr . 170)
Rheingauerstr . 11
Rheinstr . 102 in der Allee,
t Rheinstr . 35 (Regierung)
Rheinstr . 55 Landesbihliothek
Rüdesheimer Str . 14
t Regierung , Bahnhofstr.
t Rettenmeyer (Privatm .) im Möbelheim.
Rondel (Mast)
Rosenstr ., Ecke Bierstadter Str.
Ruhbergstr . 1 Schlüssel Ruhbergstr . 1
Schierst. Str . 38 (Versorgungshaus)Schierst . Str . Kaserne

Schlachthaus -Eingang
Schöne Aussicht , Ecke der Hohenlohstr.
Sonnenberger Str . gegenüber Leberberg
+ Sonnenberger Str . 3 (Claden)
t Sonnenberg Str . 12 (Paulinen

Schlösschen)
Sonnenberger Str . 27
Sonnenberger Str . 80 (Schlüssel Kronen¬brauerei .)
f Schlossplatz 1 (Kgl . Schloss)
t Schwalbacherstr . 62 (Krankenh .)
Schulberg (Schulmauer)
Schachtstr . 25
Schützenstr . 5 (Schlüssel Schützenstr . 5)
Sedanplatz
Stiftsstr . 30 an der Schule
Schwalbacher Str 26
Taunusstr . 57
Walkmühlstr . 32
Walramstr . 19

III . Sanitätswache.
Telefonnummer 941 und 945.

bei J, )ie  Alarmierung 'geschieht entweder durch Telephon oder münd-
rul w steh ?n,4 bespannte , aufs modernste ausgerüstete Wagen zur Verfügung
Mmm' w ? SI'ld "Y allen . mo dernen Hilfsmitteln ausgerüstet , ebenso sind die
Mannschaften in allen Zweigen des Samariterdienstes durch den Feuerwehrarzt
can .-Kat i )r . Böhmer ausgebildet.

Bei Unfällen  kostet die Benutzung bis zu einer Stunde 6.50 Mk.
Tarif

Es werden erhoben :
f ü Krankentransport.

a ' Von 1 Kranken der I. Verpflegungsklasse 10 Mark
Von 1 Kranken der II . Verpflegungsklasse 6 Mark
Von 1 Kranken der III . Verpflegungsklasse 2 Mark
bei normaler Benutzung des Fuhrwerks bis zu l 1/, Stunden.

Eine längere Inanspruchnahme des Wagens wird be¬sonders berechnet . ■
b. Bei Transporten , welche nicht in eine Krankenanstalt , sondern

innerhalb der Stadt von einer Wohnung in die andere , oder
vo« ™ "' Wohnung nach den Bahnhöfen oder umgekehrt aus-
gefuhrt werden, findet die Berechnung nur in der I. Klasse statt.

c' £ el  ,a" swä rtigen Gemeinden pp. im Umkreis bis zu 7 Kilometer
tui jeden Transport 10 Mark, dagegen werden Transporte von
ube,r ; Kilometer nur noch nach vorheriger Vereinbarung be¬
züglich der Transportkosten ausgeführt.

an an ? Y Vlru aUY rÜCui!iY <lanmf  aufmerksam gemacht, dass Personen , welche
eiaensB a' Cken<  k 11 Krankheiten leiden, innerhalb hiesiger Stadt , nur mittelst des
e ®ens  hierzu bestimmten Krankenwagens befördert werden dürfen.
Besh Oeflenthche und überhaupt alle nicht lediglich dem Privatgebrauch des
Blitzers und seiner Angehörigen dienenden Personenfuhrwerke , dürfen zur
1. Dezember 19017 moht  benutzt werdet!. (Polizei -Verordnung vom

Klü .. 4 vorliandenen Krankenwagen , von denen einer nur für Un-
ünd o n * m 1 der a“‘?ere nur  kür ansteckende Krankheiten

fiir alle sonstigen Krankheiten  benutzt werden, stehen bei

Adpesshiieher u"dausländischer Städte(zirka 160 Bände) liegen
aoUUUlCI zur  Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.
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der städtischen ™ fl* W > «3

Sa «ist ÄSS3  ÄÄ

*■ CÄs - eäs.rÄ «"Mn £Ä “ ^ ■aasrajs:
ltkisäsä ... *r «•»- «*•* "*«
im städtischen Krankenwagen notig war.

IV. Infektionskrankheiten.
Polizei-Verordnung.

Au. Gmnd de, iS 6, 12 - 'IfliESe ^ oJÄ ^ Ä * ?
Polizeiverwaltung in den neu erwot , '§» 137 un(j 139  des Gesetzes über die

sss .'tä  ifa 1% l ^a - sa
r/tÄÄ äää *“ "“ ;
skSSääää

”" ä"un ” t “ t äG”. »d« Personen sind

L iC ' ÄÄÄ r “ “ cÜoleraverseuchten Gegend
Russlands nach Hause zurückkehren. . , „ oi .u

§3 . Wer zur Erstattung der Meldung verpflichteyst ^ regeh Bd^ ^
den Bestimmungen der Pohzei -Verordnungen̂vom 1K 7^ ^ 2 ()&(Amtsbiatt
Regierungsbezirk Wiesbaden , Se h s Pite 375 k. und 92), sowie vom
t  ÄSÄÄÄ - «»“ »•
" * 11 Zuwiderhandlungen « . ^ ^
Ziffer 4 de. *m L im tH > * -  Kündigung
in Kraft.

Wiesbaden,  den 6. Okto ei jj er  p egierungs-Präsident:
Dr. v . Mei st er.

die „ÄÄKranks :dt
SÄÄpfi »7 £ r| rSat . r Ä & nk » »
getreten a“JJ e ® ktz°2 n£n Polizeibehörde unverzüglich, bezw. innerhalb
^Stunden * nac^ eidangter̂ Kenntnis anzuzeigen jede Erkrankung und jede
Todesfall an : « <

, 1 fü, . den Geschäflsbedarf liefern zu mässigen P,elS gDrucksachen cLrl Schnegelberger*C.e., Marktstrasse 26
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. „ A,US,? a,z. (L®Pr*). ° der Aussatzverdacht . 2. Bissverletzung durch ein
4 Dinh.heirL rRU I er k C-htlgf 3 , Cholera (asiatische ) oder Choleraverdacht,
riaeh Ph ’fi r ? (Rachenbraune ) . 5. Fleckfieber (Flecktyphus ) oder Fleckfieberver-
vprdaph *̂ * « h\ F,ISch' »der Wurst -Vergiftung . 7. Gelbfieber oder Gelbfieber-
verdacht . 8 . Genickstarre (übertragbare ). 9 . Kindbettfieber (Wochenbett - Puer-
peralfieber). 10. Kornerkrankheit (Granulöse , Trachom). 11. Lungen- und Kehl¬
kopf-Tuberkulose (nur bei Todesfällen ) . 12. Milzbrand . 13. Fest (orientalische
Leulenpest o^ r Festverdacht 14. Focken (Plattem ) oder Fockenverdacht
1.1. Kotz. lb Ruckfallfieber (febns recurrens ). 17. Ruhr, übertragbare (Dvsen-«%£ a T**~-

zur Anzeige zu bringen.
• , Ausser dem m erster Linie zur Anzeige verpflichteten , zugezogeuen Arzte

handen j ' verpflkhtet “ “ frähe r genannter Verpflichteter nicht vor-
1. der Haushaltungsvorstand;
2 Gereon0” 84 Behandlung oder Pflege des Erkrankten beschäftigte
3 derjenige , in dessen Wohnung oder Behausung der Erkrankung »- oderTodesfall sich ereignet hat ; 6
4. der Leichenschauen

mit Haftstrafe 3 bet&oht." 61" ^ GeWstrafe bis ZU 150 Mark "der
Wiesbaden,  24 . Dezember 1905.

Der Polizei -Präsident:
v. S ch en ck.

^ Desinfektionspflicht.
a- T ?. 1 -P le Haush altungsvorstände , bezw. deren Stellvertreter (in Anstalten
die Lmter, Verwalter Hausväter u. s. w.), sowie die Unternehmer von Privat
Krankenanstalten und die Besitzer und Leiter aller dem öffentlichen Verkehr
Ch»mKden  Aufeuthaltsemnchtungen , wie Gasthöfe, Logierhäuser , Pensionate,
thambre garnies , Herbergen , Schlafstellen und dergleichen, sind verpflichtet.
Krantß u § A bezeichneten Krankheits - und Sterbefällen die von den
Gemwa benutz,te“ Effekt 6“ und Räume, sowie die in den letzteren befindlichen©genstande auf ihre Kosten desinfizieren zu lassen.

§ 2. Die Desinfektion wird angeordnet:
1. unbedingt bei Pocken , Flecktyphus , Riickfallfieber , asiatischer

Cholera , Pest , Lepra, Genickstarre , Ruhr, Diphterie , Scharlach undDarmtyphus.
Boi Darmtyphus ist die Desinfektion der Wohnung nur dann

unbedingt erforderlich , wenn der Erkrankte in der Wohnung krank
zu Bett gelegen hat , bevor er dieselbe, z. B. zur Ueberführung in

. die Krankenhaus verliess, andernfalls kann die Desinfektion auf
ein Klosetts besckränkt werden ;

2. in besonderen Fällen durch Entscheidung der Polizeidirektion nach
Anhörung des Kreisarztes , bei anderen unter Ziffer 1 nicht ge¬nannten Infektionskrankheiten.

stecknn d' c D,ie ? ■* * * * >» bat stattzufinden, sobald das Aufhören der An-
ckungsgefahr ärztlich festgestellt ist, bezw. nachdem der Kranke oder dessen
mne aus der Wohnung entfernt worden ist.

wichnoi er 'u 61 haben z)vet'ks  Herbeiführung der Desinfektion die in § 1 be-
in ein« m Egonen sowie auch der behandelnde Arzt , oder, wenn der Kranke

»me! Krankenanstalt untergebracht war , der leitende Arzt derselben sofort

f9 .1HlJl6n _ P^ C,t ^? C*le S (Verlobungsbriefe , Hochzeitseinladungen usw .)
CU fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26.
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spätestens aber innerhalb 24 Stunden , von dem genausten Zeitpunkt an ge-r-r - »--
g-y g ra  WL zsrSäpxpgz  Ji . «.
. . 5: D Ar7 behafteten Personen muss durch den hierzu besonders be-
SSen sTädtIraJkeSansportwagen stattfinden , soweit nicht eigenes Fuhr-
werk dazu verendetFahrgelegenheiten (Droschken Onmibusse
Strassenbahn und dergleichen ) zur Beförderung solcher tranken ist untersagt

^Ä ^ ^ S ^ lÄ ^ lgt ledigihch
durch lie Anbeuten dTstädt . Desinfektionsanstalt nach Maßgabe der für

sie gegebenen Vornehmem 2 bezeichneten  Krankheit Verstorbenen
§ hta i» ein lit 5-prozentiger Karbolsäure oder 2-prozentiger

Ä * “ Äxr .- F- U ”Ä:
8lSt igLeicheZnwag8eenns in“ die* Leichenhalle des städt . Friedhofs zu überführen.

§ 8. Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder im Unvermogensfalle mit en
sprechender Haft wird bestraft . •Ao.rhandelt •

a)  wer den vorstehenden Bestimmungen ^ geschriebenen
b) wer durch sein Verhalten die nach den §§ 1 • ^

Desinfektion hindert oder unmöglich macht , R(,i(lWrafl ,e8etz.
sofern nicht durch die Zuwiderhandlung gemäss § 327 des Reichastrafge
buches eine härtere Strafe verwirkt ist . , Desinfektion auf Kosten

* » 17. s,p «. .* r « n . r™
und vom' 6. November 1899 werden hierdurch aufgehoben

§10. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung inkraft
Wiesbaden,  den 10. Juni 1904. ^ Polizei-Präsident:

von Sehenck.

V. Bestattungswesen.
1 Leichenschau.

s i Es darf keine Leiche vor Beibringung einer von einem approbirten

.... Dl Rl fiin mun „eu nach dem nachstehenden Formular auszufertigen.
fuhrungs -Besbmmungend nach ^ escheinigung nur aufgrund e;̂ vor
hergegangenen und von ihm persönlich vorgenommenen Leichenschau

•“ '“ Vsiebt . ich bei di« « , d» d« Tod 2. . „” Tr:„,.,;r kun !r des Verstorbenen selbst oder eines Anaeren ouei
auf eine Toihs Ursache seid !essen lassen , dann ist der Arzt , falls a
eine gewaltsame iödes Ursache Gan <̂e sind verpflichtet , hiervon delliehe Ermittelungen nicht bereits im tramge sina , P

Broschüren, Jahresberichte , Verlagswerke u. s " 9 d£“ cke"
Carl Schnegelberger & Cie . , MarktstrasseKataloge,

ken
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!“ * dT  Personenstandes pp. vom 6. Februar 1875 den Sterbefell anzuzeigen
hat , ohne dass dadurch eine Ueberschreitung der durch dieses Gesetz vorge-

| schnebenen Anzeigefrist eintreten darf . ”
h;« „ . ^ n ' nrObbertretungen dieser kolizei -Verordnung werden mit Geldstrafe
vi8 zu 30 IVlark oder verhältnismässiger Haft bestraft.

§ 5. Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. Oktober d. Js . in Kraft.
Wiesbaden,  den 4. September 1901.

Der Polizei-Präsident:
K. Prinz von Ratibor.

A usfuh ru ngsb es tiinmungen zu vor st ehender Polizei -Verordnung.
i,del  iBi!Su1.hat Jder Arzt ’ der d«'n Verstorbenen in seiner letzten

!i ^ !nkh  - b*ehf U e . hf ,oder’ wenn ßine  ärztliche Behandlung nicht vorher-
' Armen °d 1 f ^ vf“ d« Angehön i? en  bestimmen , — bei städtischen

rmen der Stadtarzt des betr . Bezirks — die Todes-Bescheinigung auszustellen.
np. "" Weigert sich der behandelnde Arzt , die Leichenbesichtigung vorzu-
bj ' ®\ "O -st der Königliche Kreisarzt darum zu ersuchen. Diesem hat der

ehandelnde Arzt auf Erfoidern die Todesursache anzugeben.
lähm,, ? ' ■A1a Po ^ ursacbe ist nicht die Art des Sterbens (Herzschlag, '' Lungen-

na lS n A,1 0d<ir d -e letmte  Veranlassung (Operation , Bauchfellentzündung.
- nach Durchbruch eines Typhus -Geschwürs - Lungenentzündung - bei

~ \ S°n eru d'e ursprüngliche Krankheit , (Darmkrebs Typhus.
M̂ ern u. s. } anzuge ben . Falls der behandelnde Arzt die Todesursache
£ * 5 T Ti ?“ WUuSĈt’ l teht, es ihm frßb statt des Namens der Krankheit die
betreffende Ziffer nach Virchow’s »System der Todesursachen “ zu verzeichnen.
ein„ 4' Zu. de” Umständen , die gemäss § 2 Abs. 2 der Polizei-Verordnung
rdere nVfdgeäe ChFälfen:ZeiSe “ Polizei -Behörde erfordern , gehören insbe“

a) wahrgenommene Zeichen einer verübten äusseren Gewalttätigkeit,
b) offenkundige Vergiftung oder Verdacht einer Vergiftung , namentlich

wenn Jemand nach dem Genüsse einer verdächtigen Nahrung oder
einer Arznei unter verdächtigen Zeichen erkrankt und stirbt,

c) wenn Jemand unter der Behandlung eines nicht approbierten Arztesgestorben ist , rr

d)  Veogeborenon eine Verheimlichung der Geburt stattge

e) wenn Unmündige aus Mangel der nötigen Aufsicht um’s Leben ge-kommen sind,

f ! wenn dem Verstorbenen der nötige ärztliche Beistand und die ge
eignete Pflege vorenthalten ist , oder wenn ihm die nötigen Bediirf
nisse entzogen worden sind,

g) alle plötzlichen fodesfälle , soweit sie nicht aus der — dem behan¬
delnden Arzte bekannten — Krankheit ihre natürliche Erklärung Huden,

hl alle Fälle , wo Personen todt aufgefunden werden, ohne Unterschied,
ob sie bekannt sind oder nicht,

i) alle Fälle , wo Jemand verunglückt ist,

k) erwiesene oder mutmassliche Selbsttötungen.

«tellunv' d? 6^ A,el'zl <m ? te.ht. es zu> für die  Besichtigung der Leiche und Aus-
°rdnuni ft* Vodes -Beschemigung nach Maassgabe der Preussischen Gebühren-

g fur Aerzte vom 15. Mai 1896 zu liquidieren.

Adressbücher Lu'.USi*“u.8n-.i!cl!£r_?l?fIe.(*ir,ta 16(?Bände)liegen~ - - - iou  Dtiriue ; liegen
zur Einsicht auf IWarktstrasse 26 , Hof links



Aerztliche Todes -Bescüemigung.

Die Leiche de am vorigen^ 81011*46’ l l"
hierselbst im Alter von Jahr Monat Tag

- verstorbenen**) .mutmaslich*) an

(, 2
“ " “ " 'T - * - b. f. »d . ich in d„ mm T. d. . «hn. nd. n Kmnth. l.

^ . in meiner Behandlung.

Wiesbaden, .

Arzt.

2. Leichenhalle.

tva Benutzung der auf den Friedhöfen befindlichen Leichenhallen zurDie Benutzerg i Beerdigung steht allen hiesigenAufbewahrung von Leichen bis zu deren Beeraigung
Einwohnern unentgeltlich zu.

Für Fremde wird diel festgesetzte Gebühr erhoben.
Das Einbringen der Leichen muss mit Ausschluss ^ ?mt von 11 Uh

äs JÄÄ

Aul W de. Arztes, de. di. T. teu. ch. » u« g— » h. h ^
eines Angehörigen ist die Leiche besonders zu bewachen. Für die Bewac
ist die festgesetzte Gebühr zu entrichten. - «

r/ntritt zu den dem Leichenhause übergebenen Leichen ist nur den V
wandten und den in ftrer Begleitung befindlichen Personen nach Anmeldung

*) Bei sicherer Diagnose ist das Wort „mutmaslich“ ™ Reichem**> .frohen sind - Vor- und Famihen-Name, Stand, Beim euer 1
. Kindern dTese Angaben bezl. der Eltern). Bei außerehelich ge

werbe, Kmde Ag ist  dieser Umstand besonders zu erwähnen.
Srni ÄoCreau JgStet . Ärzte und Polizeibeamte in Ausübung
ihres Berufes haben jederzeit Zutritt.

Gebühren-Tarife für die Friedhöfe und Gebrauchs-Ordnung für die Feuer¬
bestattungsanlage(Krematorium) siehe Seite 1221 12dl.

3. Tarif betr . das Bestattungswesen.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vc*
18. Februar 1910 wird folgender Tarif festgesetzt:
^ , U für den Geschäftsbedarf liefern zu mässigen Preise"Drucksachen Carl Schnegelberger&Cie., MarktstrasseI



Allgemeines.
Für die Überführung von Leichen mittels des städtischen Leichenwagens

von der im Gemeindebezirk belegenen Wohnung des Verstorbenen oder von der
Eisenbahn aus nach den städtischen Friedhöfen , oder dem russischen (griechisch-
katholischen ) Friedhof , für die auf Grund der Polizeiverordnung vom 27. Juni 1904
erfolgende Einstellung der Leichen in die Leichenhallen der städtischen Friedhöfe
und für deren Beisetzung einschliesslich der Inanspruchnahme des Begräbnis¬
personals (des Leichenwagenführers , der Friedhofsverwalter , der Leichenträger
und Totengräber ) werden die nachstehend verzeichneten Beträge nach der in
Anspruch genommenen Begräbnisklasse berechnet.

Es bestehen drei Begräbnisklassen und zwar la , I und die allgemeine
Begräbnisklasse (Klasse II ). In den Klassen Ia und I sind ohne Rücksicht
aut das Alter und das Einkommen des Verstorbenen feste Sätze zu zahlen,
während in der allgemeinen Begräbnisklasse (Klasse II ) die Begräbniskosten
nach dem Alter und dem der Veranlagung zur Staatseinkommensteuer zu Grunde
gelegten Einkommen des Verstorbenen — bei unselbständigen Angehörigen
des Familienoberhauptes — abgestuft sind.

Zu der ersten Altersstufe gehören Verstorbene über 10 Jahre , zur zweiten
Altersstufe \ erstorbene über 2—10 und zur dritten Altersstufe Verstorbene von
2 Jahren und darunter und die anmeldungspflichtigen Totgeburten.

Die drei Begräbnisklassen unterscheiden sich in den Leichenwagen und
in den Bedeckungen und Verzierungen der Gespanne:

1a. Klasse:
Offener Leichenwagen mit reicher Goldverzierung , die Pferde tragen
Federbüschel und Schabracken mit dem Stadtwappen.

I Klasse:
Offener Leichenwagen ohne reiche Goldverzierung mit Gespann wiein der Klasse Ia.

II . Klasse (allgemeine Begräbnisklasse ) :
Geschlossener Leichenwagen , die Pferde tragen Schabracken mitSilberfranzen.

Für Leichen von Kindern bis einschliesslich 5 Jahren kann in allen
Klassen der Kinderleichenwagen der jeweiligen Klasse benutzt werden.

Begräbniskosten.
Die Begräbniskosten sind

in Klasse Ia auf . 200 Mk.,
» » f » • • . .120 ,,

festgesetzt und zwar ohne Rücksicht auf das Alter und das Einkommen des
Verstorbenen bezw. des Familienoberhauptes.

In Klasse II (allgemeine Begräbnisklasse ) richten sich die Begräbniskosten
nach dem Alter und nach dem der Veranlagung zur Staatseinkommensteuer zu
Lrunde gelegten Einkommen des Verstorbenen — bei unselbständigen Angehörigen
Oes Familienoberhauptes — und betragen.

Familien -Drucksachen(Verlobungsbriefe. Hochzeitseinladungen usw.)
UIUCU  fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26.



Nach dem der Veranlagung
zur Staatseinkommensteuer

zugrunde gelegten Einkommenvon:

In der
Altersstufe mehr als

4000 Mk.

1. Stufe
Mk.

mehr als
1800 bis
4000 Mk.

1800 Mk.
und

j darunterI und bei
nichtsteuer¬
pflichtigen

'Einkommen

2. Stufe
Mk.

3. Stufe
Mk.

Für Personen, welche
mit weniger als

1500 Mk. Einkommen
oder gar nicht zur

Staatseinkomm¬
steuer veranlagt sind

und mindestens 2
Familienangehörige

zu unterhalten haben
betragen die Sätze bei

dem Tode eines
solchenAngehörig.,so¬
wie bei ihrem Tode:

4 Stufe
Mk.

a) über 10 Jahre
-10b) über 2 -

Jahre

80

50

c) 2 Jahre und
darunter und
anmeldungs¬
pflichtige Tot- :
gehurten 30

50

25

15

20

10

Bei Beerdigungen vom Sterbehause aus nach den hiesigen 1riedhöfen
wird in allen Eiassen zu den Sätzen der vorstehenden Begräbniskosten ein Zu¬
schlag von 20 Mk. erhoben. . , , ,

Wenn bei hier Verstorbenen der städtische Leichenwagen nicht benutzt
wird (z B bei Transporten durch die Polizei) kommen doch die Satze der
allgemeinen Begräbnisklasse (Klasse II) zur Anwendung.

Für die Beisetzung der beim Standesamte nicht
deren Transport durch die Hinterbliebenen erfolgt, wirü ein.

.f ür ciie oeisetz.unj' uei ooim - V, , - - , *
Totgeburten, deren Transport durch die Hinterbliebenen erfolgt,
giitung nicht erhoben. . . . „

Für Beerdigungen von Stadtarmen, armen Pfleglingen hiesiger Heil¬
anstalten und hier verstorbener Soldaten aktiv« Heeres m ^Sf ZTdl
Alteräbundk das Ehikommen̂ deŝ Verstorbenei bezw. des Familienoberhauptes
5 Mk. erhoben. . ,

Für Beerdigungen von Verstorbenen deren ^ rdigungsko-ten vo
einem fremden Armenverbande getragen werden, k“ ^ ",f gt„ " 4 “ r
und ohne Rücksicht auf das Einkommen die Sätze der Klasse 11 btute 4 zur

Llheb, SoSllen Personen, welche auswärts gestorben sind und ^ ^ ^ sbaden zur
Zeit des Todes keinen Wohnsitz hatten, in Kaufgrabstellen auf^den hiesig
Friedhöfen beigesetzt werden, so sind in Klasse II ohne
Einkommen . . . , , onin der ersten Altersstufe 80 Mk.,

„ „ zweiten ,, 50 „ und
„ „ dritten ,, 30 „

drucken
, 1 Broschüren, Jahresberichte , Verlagswerke u s w^Katalane, Carl Schnegelberger&Cie., Marktstrasse 26
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innerhalb "der

betreffê S ^ fe ! reho£ Ung “ KlaSS6 Ia oder 1 •* * , dann werden die

gestorben sindfaber ^ aselbsif2 zur'"zeit " d̂ s" 1be £a.ndeIt’ die in  Wiesbaden
Wird aber in solchen Fällen bti rlf w !.- d6S- kemen  Wohnsitz hatten,
erbracht , dass das Einkommen des Verstorbenen h - KIass® d®f Nachw «is
hongen des Familienoberhauptes - 40W Mkode™ "° ^' b^änd,gen Ange-

. t : S * “d ni6drigeren SätZe " " EinktmlS ^ ff ode^TT

Biebrich, ScMer t̂ein!1 Dotzheim enSonnenberg n Bterst^ t^ d J ^ ehung Maillz’Setzung auf den hiesigen FrieHhä* " enOeig, Bierstadt und Erbenheim zur Lei
“ / d fischen Leichenwagen abgeholt,20 Mk. erhoben . u‘ ' JU- > 40 — ein Zuschlag von

; S."dtÄsSff ™S“vf “rP “'- ä « '
I » Ä " Si n ~ >* « M “ » » hMfc" Ld “ »

von dâ usdr acl0l den Nietrr ^ bn ^ hiesiSe“ Leichenhallen und später
« •-ft B”""hW '”

I Gemeinden ist die" Vergütung-^ acl^ V ilnderen. als  den oben genannten
; Friedhofsdeputation zuentrifhten Vemnbarun S lnit  dem Vorsitzenden der

' ausser denLgeset ^ en^ - rden

4 Mk. für den Wagenführer,
d » ,, jeden Leichenträger.

abends bis ^ Uiir 'inorgens mu/ymnOkV  i°' S^P te™b“ die Zeit von 10 Uhr
abends bis 7 Uhr morgens . 1-  Oktober bis 31. März die Zeit von 9 Uhr

werden in der 'eretfn^Ahersŝ iifê o/mi 11z.wê ks  Beisetzung in ein anderes Grab
10 Mk. erhoben ' “° Mk ' der zweiten und dritten Altersstufe

and füf üdriedwEdwherstellun^ hlHeSSw VOn GrÜ(t6n - behufs  Beisetzung von Särgen
erhoben. erherstellung des Weges und Rinnenpflasters werden 15 Mk.

hofsverwaltung zu*gesclfeh'em^̂ ' " dür  Oruft hat ausschliesslich durch die Fried-

nrTTtl VOn, LeiChei" niCht in Wiesbaden  Ebener Personen.
°"d " icht m-tsMiĝ lkirigm̂ ^ erson^'iii0^^ '*mr  } n Wiesbaden verstorbenen
Gebühr von 25 Pfg . fth- jede Stunde zuzmhlen ^ "' ^ ^ Leichenhaus ist eine

weiteren̂ ! 8tunden "nur ' no" h e' nê MaiE ° rhobem d°" ^ itraum von je

für  i «den Wächtirpro 11StMdrzrintriTt en.eSOnderen Wächters sind 50  p %-
Benutzung der Friedhofs-Kapellen“*»ÄÄSmärÄs « "“

2,1 dürfen " tind ^ Mk.^zû zaldem^ 'o" der Friedhöfe mit  Pflanzen schmücken

Adressbücher iVElnrh,änd¥ h- StMte*C2irka «0 Bände) liegen
' auf  Marktstrasse 28 , Hof links



Beisetzung von Aschenresten. ^ >

......KÄ « LLL---LL-
Unterhaltung von Grabstellen.

Kaufgrabst . llen - ° " » V>E ™» Srah .,. 11-.
„ 1500 „ „ „ doppelte
” 2000 „ „ „ dreifache _

30 Jahren sind die vorgenannten Kapitalzahlu g j

Unterhaltung de, GrateteU « » --- » Anlage. (Hain ) werden be-
sondere Vereinbarungen getroffen der  Stadtverordneten -Versamm-

Durch die Beschlüsse des Magistiats u . . Unter haltung von
W vom 1. bezw . 24. Juni 1910 kann für die stadtsmUge ^ ^ 00 Mk.

SSTSS  Äy . ■ygtÄ 'Ä
f - SÄ:

einmalige Höhlung Oe. b. t . ll.
„ 750 „ „ „ zweifache
' 1000 „ „ „ dreifache

Für diese Kapitalzahlung würde geleistet.

a) An !Xttg e to nGäSmU immergrünen Gehölzen und saubere Unter-
Ä5 Ausgeschlossen ist Blumenschmuck.

b) An baulicher Unterhaltung : . . . Reinigen und Abschleifon der
* • <—

Preise der Grabstellen.
A. Nordfriedhof.

Die Preise für die Kaufgrabstellen betragen ^ ^ (4(x) Mk filr  i qJ

STÄ ?®Äj «Brx" ISp«»'“*' '«S5SST d»
ÄS BraM . . d.

3 TTiiv ein Kaufgrab an u6n vv t? t)s>o Mir. TJtrX»....<«* -»-
10/12. 08) 200 Mk.1 B. Südfriedhof.

Reihengräber werden unentgehüch abgegeben.

. , >"> ^

— ^ STPfloga der Grab .tell .' i, wird ln der Regel Prlv . tgl . tn. rn - -- »
jährliche Gebühren übertragen.

Drucksachen

1.
9
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o'  fS che l Kaftfgrab an Wegen von mindestens 4 m Breite 300 Mk

hl,k.  1462 vom 22 C/7 Se08.) mm‘rhalb der  Reihengräber a uartiere 150 Mk.

*'  S UNr rä2149 fvom K8712 r Reihen gräbe «iuartiere 100 Mk.
5 . Nischengräber in der Hauptallee 550 Mk. (M.-Nr . 2571 vom 19./12 . 08.1

Ätv &Ät . »rs
50  Bf ^ ungsdauer beträgt , vom Tage der Erwerbung ab gerechnet

j ‘ . ’7 U,kl̂ le  ßööutzung für jede weitere Generationsdauer von 50 Jahren
w.rd ein Zuschlag in Höhe der Hälfte der zuerst gezahlten PreistErhoben

Herstellung von Grüften.

SÄ “ Orükten auf gewöhnl . Kaufgrabstellen ist nicht gestattet.
werbuÄfÄZ Iu“ rhoW teD ^ **

250 Mark für eine einfache Gruft,
400 » p » zweifache „

.... , . 000 » . „ „ dreifache „
Gebühren zuleenterichten g "' eitere  Generationsdauer sind keine weiteren

Gebrauchs -Ordnung für die Feuerbestattungs -Anlage.
(Krematoriu m).

A. Gebrauchsordnung.

1. Allgemeine Bestimmungen.
§ L J' ie  Feuerbestattung einer Leiche darf nur erfolgen wenn allen

VerbSung dTf ' e 7 sŝ ügt ist und wenn mindestens 24 Stunden vor der
eingeholt isf d ^ Kgl . Polizeipräsidenten zu Wiesbaden hierzu
emgenolt ist . Zu dem Genehmigungsgesuche sind folgende Belege erforderlich:

1. die amtliche Sterbeurkunde;
- • Die amtsärztliche Bescheinigung über die Todesursache.

,' hese  amtsärztliche Bescheinigung , zu welcher derjenige beamtete
Arzt (Kreisarzt ) zuständig ist , in dessen Amtsbezirk sich die Leiche
de , T»* i der  Forderung der Bescheinigung befindet , ist auf Grund
Vor ^ !̂ f1r S a' !, aUr Ur,t ?' le' 1’ bei welcher  die besonderen gesetzlichen

rschriften (siehe Ausftihrungsbestimmungen vom 29 . September 1911
zun , Feuerbestattungsgesetz vom 14. September 1911) 2U beachten sind

d muss die Erklärung enthalten , dass ein Verdacht , der Tod sei
ergeben e haebe rafbare nK ^ °^eigef »hrt worden , sich nicht

o.„ " ar  der Verstorbene in der dem Tode unmittelbar vorauf¬
gegangenen Krankheit ärztlich behandelt worden , so ist der behandelnde
Arzt zu der Leichenschau zuzuziehen und sein Gutachten über die

oaesursache in di © .Bescheinigung aufzunohmen.
Arzt War . dtr zl ' stäT [dige beamtete Arzt zugleich der behandelnde

auszustellen ^ ° Be8cheiIn Kung von einem anderen beamteten Arzt

vor „„nV.0r d ° r Krteilung der Bescheinigung ist die Leichenöffnung
• . A”" ,e ■” - . ..

3. der Nachweis , dass der Verstorbene die Feuerbestattung seiner Leiche
angeordnet hat.

Familien - |“ ,;MCk^aC, l e 2 (Ver'° ‘»'ngsbriefe , Hochzeitseinladungen usw )
fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26.
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— " -

«SA Ä %»*«£sftf Ä*j ?ää  EKSs.’jaf sw,* .
“SwvSSsÄ 'Säas
15 S : ä « Ä »■'«■»>» «• s**

4. Di. L

vonlnTscMffsfü ^ er 8oder deS8e“uf ^ S et ‘undFlößC d« Binden¬
des Eingangshafens beiauf telle , dass keine
Schiffahrt von der Polizeibehörde aer “» dass insbesondere ein

$Ä ff T.d”.rr«r“ : f»fi.a.. «»«-»»- - —-
worden, nicht vorliegt . . ,

2. Beschaffenheit der Särge und ™  Ver-
§ 2. Die Leichen sind in dem Sarge' e“g l dünnem weichem, nicht mehr

jrennungsstätte gelangen . Die ^arge nnms fertigt im letzteren Falle mitils 20 mm starkem Holz oder ans ZmkblecBi g ^ dürfen weder ausgepicht
2* Handgriffen aus demselben : , . Eisen- und Bronzeteile weder
m,ch angestrichen oder lackiert ^ Die Fug en sind mit Schellack
^im VeodeTÄche Cn Stoffen oder ndt Kitt zn schliessen.

Die Särge dürfen folgende Maße nicht ^ « schreiten.
Länge 2,25 m, Breite 0,75 m, Höhe 0,b5 m. r

Zulässig ist es wi*7 n̂ e;ä t̂ t Uegfegen eine okhühr ' (Sehe Gebühren-(Prunksarg ), der von der Verwaltung gege
Ordnung H 2) gestellt wird , zu bergen . g äß.e_ oder Hobelspäne oder

„...ÄiiiÄ
äjss  w«?
mit denen die Leiche bekleidet werdendarf . ff h it und des  Inhaltes der

Sj4. Die Kontrolle hinsichtlich der B c f “ 6 ' dort bewirkt
Särge erfolgt nicht in der Emäscherungsanlage , sondern muss

ayraÄai - — *•

gereicht werden.
3. Einäscherung der Leichen . . , •

§ 5. In jeder Einäsctwmngskammer ^ d̂ê n Einh/ingM in den Vor
CS3ÄXSS LÄL » Ä»- ; ä : ST,I
starkem feuerfestem T°n ^ ulrnngen auf ^ erfolgt , deutlich eiräscherungsregisters (siehe § 7), unter der uie r. *
geschlagen sein muss. j

Kataloge,
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, . Während des Feuerbestattungsvorgano -es dürfen sich Muli,,-
- ' der Ausführung und Überwachung beauftragten Personen nur d;« ß u ""

nächsten Angehörigen des Verstorbenen v ^sisonen nur die erwachsenen
halten . Andere Pionen bedürfen liier, , » r ""1 Verbrennungsofens auf-

, stattungspflichtigen eines besonderen scbriftlicdien? von" de? L '7bT Den t̂ t^ "
auszustellenden Erlaubnisscheines . Dem VerbreMuniakte selbst dfli P
dem obengenannten Dienstpersonal nur die berufenen ganitätsbeW ^ R - T™
Andere Personen bedürfen , falls sie ein ber7cb^ tes nteres e au ^ ° v^brennungsakte nachweison l<önn <Mi - P e& Interesse an dem \ er-irtL..,.i.gn« :n7n̂̂ L "L "LLk ""

4- Einäscherungsregisterführung.
statten und dk  Überlassung von Beisetzung «-

*<* * ? » - 7 > ’fcWaaÄ : . »<*- *- *vLtaS'Nmi,L v”6 Sir ***r -*~*>»«- >
8. Lehrter Wohnort ; 3. TodwurÄie ; l'o VL d. , vbtom ' m - V. TJ d' ,orti

[■ des Sarges ; 12. Verbleib des Aschenbehälters / Verbrennung , 11. Nummer

ö Behandlung und Beisetzung der Aschenroste.
* 8)  äf Aschenreste sind nach den Nummern , die gemäss der Vor-

j n ft en, des Gesetzes (siehe § 7 dieser Gebrauchsordnung ) den in
den Verbrennungsofen zu bringenden Särge auf einem lonschild
anzuheften sind , streng getrennt zu halten , nachdem sie unter An¬
wendung von nur für diesen Zweck bestimmten und zu verwendenden
Geräten sorgfältig aus dem Ofen entfernt worden sind

b)  Unmittelbar nach der Abkühlung sind die Ascbenreste mit dem
Tonschild in einem hinreichend grossen , widerstandsfähigen luft-
und wasserdichten Metallbehälter zu sammeln.
versel ecke - di6S Bebälters ’ der auch mit einem Schraubengewinde
versehen sein kann , muss m den unteren Teil dicht sch lassend ein
lÄ en DeDl n Trr, n^ e - 1St " a,'h Sch liessung des Deckels zu ver-
. .. . \ ) ( r Deckel ist mit  einem vor der Benutzung sicher aufzu-

, en  haltbaren Kupferschild zu versehen , auf welchem in deut-
r vertiefter Schrift durch Einschlagen — nachstehende An

gaben anzubringen sind : * dienende An-
-iei?- Einä scherungsregister und dem Tonschild in der

Asche übereinstimmende Einäsclierungsnummer;
Vor- und Zuname , sowie Stand des Verstorbenen •
Drt , lag und Jahr seiner Geburt;

S 9 A=,.i° rt’ Und Jabr seines  Todes und Tag der Einäscherune,
halle einem TT lenre8ti? V?D verbrannten Leichen dürfen nur in einer Urnen-

“ <1™ . »8,o behördlW , genehmigten«•Ä .'Ua : ssr®* .* *•?-
hat die v52fc ^ gebfnenfalls

Verw altung der. bf BestatLgE ^ ^ ^ ^ " ""^ ^ ^ ^

his zwei WocherT^ ach 'der^Emäscherung 1 kostenlos aufbwLirt *'6 für ĵed 1̂ '^ "^Woche sind jedoch besondere Gebühren f u
Fiir uin - Urnengrab ist nur die Beisetzung von Asclienresten »-estattet

Mindestmass ^ menhMe ~ ^  folgendes
I 1,20 m lang und 0,75 'm breit (= 0,90 qm).

Adressbücher iLuFin«airhl,ändis.eh« stad'8(zirka 160■*»*•) ''egen
zur Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.



'Die Grösse der Urnenkaufgrabstellen kann jedoch ein Vielfaches die^ r

I».“ ÄrrfSHt 'SÄ
CS -SÄfSugÄ « - d“&db““ “l!“ b“d”
“"7 * i ' S:
“ '" ■» " “ te ” « » ! ™ jedoch ta Verhältnis » , OH» .

- - a“ “f“
dreifacher „ 9 » ,
vierfacher „ 1- "

beigesetzt werden. , . n Reihengrab dürfen ausser einer Leiche (Erd-8 14. In jedem gewohnlicnen rvemeiigi „wirdiseh - Platz fanden.
b"“‘wär.* SIÄ 'Ä ’ M— 9 - 3 Hm'°"

1F* £ ßfwÄ Wehtet , . . ktc .cn 12 Aschenroste — 4

L ' ' ° !kLnfaln ^ °^ lLn, « o Ei .» oder d»

7,,. . durch di. t’ri. filioE. -I ' cpotctcj .. geteilt Ml . von der
r,,«hSStr/ricXÄ "t«.» **« * «*. *16- F“ dhf
Ordnung vom W. « » E ,z 14 ^r Ericdhc, --Ordnung vom 20. Mm 1908
.nthnltcnenBeBtiminungen werden durch di . vorstehenden Besten.nungon {§h 1- . 10fstws TTrHFiÄ ’üsas  ä
JäÄtfÄ » diejenigen der Frieihof . -Ordn . ng von. ;
20. Mai 1908 in Geltung . p er Magistrat.

B. Gebühren-Ordnung.

1. Allgemeine Bestimmungen.

tztz IL  9 7^ 7 ? ^ . Lrz E Vnislo E - ^
nachstehend festgesetzten Gebühren ™ Wiesbaden hatte und auch der

Falls der Verstorbene keinen Wohnsitzm W» tuen ia Gebührensätze
Bestattungspflichtige einen solchen nicht hat , erhöhen
für die Feuerbestattung um du /0.

2. Feuerbestattung.

8 2. Die Gebühr für die Emäscherun^ beträgt einsefahnssm&
Lieferung des dem Sarge anzuheften en kw .„ubehälters mit Kupferschild.

fnr di< AlfMWhw '« ^ 'a- r ^ erUsch ^ gefüssea . f ^ stend ^ cll^
geliefert . (Preisverzeichnis für derartige Gefasse bei dem Fnedliof ^ <

8 2 deKÄSÄ ^ ^ Benutzung eines
solchen in reicherer Ausstattung 10 Mk.

n 1 ,ür den  Geschäftsbedarf liefern zu "̂ bb>gen ^ eisDrucksachen Carl Schnegelberger&C.eMMarktstrasse
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3- Ob b Vl r ? die Beisetzung und für die Urnenplätze.

§10 d" SÄ

«ää
§ 5. 1. Preise der Urnenplätze.

a) Preise der Urnenplätze auf dem Nordfriedhof:

Preis für Pachtzeit auf

Innen -(Hallen )-Plätze:
a ) Kanimerplätze
b ) Pfeilerplätze . . . .

2. Aussenplätze:
a ) an der Urnenhallenwand,

Wandplätze . . . .
b ) an der Umenmauer,

Wandplätze.
Nischenplätze.

c ) Hainplätze.

in Mark

100 150
150 225

120 160120 160
150 200100 150

S ü d f r i e dh o f:

Hallen¬
dauer

200
300

200

200
250
200

1 Urnenplatz im Umenreihengräber -Quartier ,v,
Urnenp atz an den Wegen ausserhalb des tiefer liegenden Urnenhains 100

4 a ,r‘nerl ‘a1 ’ d.es t efeT  d '^ nden Urnenhains *S 50 "
i-  hckplatz an der Südseite des tiefer liegenden Urnenhains für 1 qm  200 ”

c) Unterhaltung der Urnen grab st el 1en.
stellen §JL„ Di® Sta .dt übernimmt auf Antrag die Unterhaltung von Urnenarab
gellen gegen eine emmalige Kapitalzahlung .siehe auch § 11 des Tarifs gyöm

'SS&'&äXxS.  ttSÄf iSS
omengiaDstetlen von normaler oder donnelter Oriilie ln Wa ™ 1 „
Urnengrabstellen von drei - und vierfach ?? GrossesX d“e Äie ZT 'r
Urabstellen gültigen Preise zu zahlen . 10 S ^ hnhchen

aufwilLmt '' .fi Gr ? nd  d 08  Stadtverordneten -Beschlusses vom 18. Februar 1910
Gültip -lceit ' rd .d.lr  das Bestattungswesen behält auch für die Feuerbestattung
Gültigkeit , soweit ,n Vorstehenden nichts anderes bestimmt wird 6

Wiesbaden,  den 10. April 1912.
Der Magistrat:

von Ibell . Körner.

Wiesbaden,  den 18. Juli 1912.
Der Hegierungs -Präsident:

1. V. v. G i z y c k i.

Familien Drucksachen (Verlobungsbriefe,
fertigen Carl Schnegelberger

Hochzeitseinladungen usw .)
A Cie, , Marktstrasse 26 .



Rücknahme von Kaufgräbern, Grüften und Urnenplätzen.
§ 15. Die Zurücknahme von Kaufgräbern und Grüften erfolgt >

J Jahren tvonm dem 0Erwe1bstäge ab gerechnet seitens der Stadt unter Abzug

V°n 25Naclf AbTuf iele 2r ZneU 1kann Zadiet ZurtlSnahm ee der obigen Bestattungs-

^l ^ eSglr ^ orÄKr & en und Umsätzen an

^ U  SÄÄe sind i. voraus
an die Stadthauptkasse zu zahlen . zen de der Friedhofsdeputation zur

“tÄ dr  Ho-»• *
Vorlegung des letzten ^ euerzett ,er sonstiger Ausweise verlangt werden.
Angehörigen dê Fannlrenoberhaup ^ d ^ . ^ ^ ^ ecbnung der vorstehendenIst die 1erson, oeren r Staatseinkommensteuer nicht veranlagt,
Sätze “ Ä dFä e;:ll “ ÄenBetritge nach den für die Staate-
irerveSagtig mLlgebenden Grundsätzen und unter Berücksichtigung der
vorstehenden »^ ^ k^ tritt mit dem 15. März 1910 in Kraft . Mit dem
gleichen Tage treten alle früheren Tarifbestimmungen ausser Kra t.

Wiesbaden , den 7. März 1910. Der Magistrat.

Befcanntmachung.

naXBedarf ^ eizt ; die gärtnerische ad« eonstgAusschmückung def Kapeden wird etadtsedig & S Trauorfeierlichkeiten ist
Sache der Antragsteller Die B6" “ oVverwaltunranzumelden , welche alsdann

zur bestimmten Zeit für den Trauerakt frei sind.

Wiesbaden,  den 2. Oktober 1911. Die Friedhofsdeputation.

Angestelltenversicherung.

. »WM ™ . ochÄtü “ rtckgd ^ jt K. d. ° yd .ow . it di.

leistungen in^BetracM kommen^ ^ ^ n in den Apotheken.
4. Bühnen- ' und Orchester -Mitglieder ohne Rücksicht auf den Runs >v

ihrer Leistungen.

I: KÄ - jid-ua.- Agg-s ** *& %
Satzungen deutscher Seefahrzeuge und der Binnenschiffahrt ohne Kücksic
die Vorbildung Ans) ande bei einer amtlichen Vertretung des Reiches
oder eines Bundesstaates , oder bei deren Leitern oder Mitgliedern beschäftigt sind.
TT- j . l « Broschüren, Jahresberichte , Verlagswerke u. s. w. drucken
K3 .t3 .l026 , Carl Schnegelberger L Cie . , Marktstrasse 2
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'ui 8' I>erso1nen ’ welche eine ähnliche Tätigkeit ’ wie hei i ö 7— -

beschafft , auf Grund einer von 'der °AuLah , W‘ W .e.'Seru.nS der Arbeitgeber,
Personalien die Versicherungskarte k],V IT f e ,le ertei te.n Aufnahmekarte über
*tra 'e geahndet ). Die vSerunLkarte ^ /® rl“ g  ? tt 10  Mark Geld-
Zahlung , bei angedrohter Strafe von *10 M 1 , sPä^ s*en.s k® 1 der ersten Gehalts-
der erforderen Marken Zfübergeben 1 "" ^ ' ^ 'tgeber behufs Einklebens

Beitragsleistung.

Gegenleistungen.

Klassi

g iE
2 ’S s § 6c
® 2 £ ~ «
6C 3 2 -= -82 .5 °s <='®
3 u ^ N’33

W-§ S

A
B
C
D
E
F
G
H
J

Witwen - Waisen¬
geld Vs

desgeld */,
des Ruhe¬

geldes

48
96

144
204
288
396
498
600
798

19.20
38.40
57.60
81.60

115.20
158.40
199.20
240.—
319.20

Witwen¬
geldes

:5 V)
- 5 JSs2 5's s « 2s
*U C C cO3 41-
a ̂i « ~ b °
='55J;-“5 =" ' Si

3.84
7.68

11.52
16.32
23.04
31.68
39.84
48.—
63.84

Jährliche Rentensteigei

Ruhe¬

geld

24
48
72

102
144
198
249
300
399

2.40
4.80
7.20

10.20
14,40
19.80
24.90
30.—
39.90

Waisen¬

geld

0.96
1.92
2.88
4.08
5.76
7.92
9.86

12 .—
15.96

0.19
0.38
0.58
0.82
1.15
1.58
1.99
2.40
3.19

. .. _ . 2 Altersversicherung.

Äeherungskart7hL7weL7dI ° PoLeir ^ -̂ ° 16' ^ ^ ahre “b — Ver-
Dienstherrschaft wohnt . Weiblichen Dienstbar aus®t?llt '. 111 dessen Revier dieSJK *- 32  ÄÄÄÄÄ“

Adressbücher fc S"
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